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„taz“ will nicht über 
die Leichtathletik-WM berichten

Aus Protest gegen die Ak-
kreditierungspraxis des Ver-
anstalters wird die „taz“ als 
einzige Tageszeitung nicht 
von der am 15. August be-
ginnenden 12. IAAF Leicht-
athletik-Weltmeisterschaft 
in Berlin berichten. Grund: 
Die Berlin Organising 
Committee 2009 GmbH 
(BOC 2009 GmbH), Veran-
stalter der WM, verlangt zur 
Akkreditierung von Journa-
listen eine „Einverständnis-
erklärung zur Durchführung 
einer Zuverlässigkeitsprü-
fung“ gemäß §45 Abs.1 (5) 
ASOG Berlin.

ASOG steht für „Allge-
meines Gesetz zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung in Berlin“. 
Der § 45 betrifft die „Daten-
übermittlung an Personen 
oder Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs“. Bei 
einer Einverständniserklä-
rung würden, so die „taz“, 
umgehend Anfragen zur 
Person beim Landesdatensy-
stem POLIKS, beim Infor-
mationssystem der Polizei 
INPOL-neu – eine bundes-
weite Staatsschutzdatei – 
sowie beim Staatsschutz 
Berlin, der Zentralen Infor-
mationsstelle Sporteinsätze 
und „vergleichbaren Daten-
sammlungen der Polizei des 
Bundes und der Länder“ 
eingeholt. Auch Verfas-

sungsschutz und Bundes-
nachrichtendienst seien in 
die Untersuchung eingebun-
den. Das sei unverhältnismä-
ßig, heißt es in der „taz“. Es 
fehle eine Rechtsgrundlage, 
zudem würden Journalisten 
ohne Anhaltspunkte zu 
potentiellen Verdächtigen 
gestempelt. Schon bei der 
Fußball-WM 2006 wurde 
ähnlich verfahren. Damals 
hielt der Bundesbeauftrag-
te für Datenschutz, Peter 
Schaar, eine „Übertragung 
dieser Eingriffsmaßnahme“ 
auf andere Veranstaltungen 
für „nicht vertretbar“.

Auch der Deutsche Journa-
listen-Verband (DJV) sprach 
sich dagegen aus, dass Jour-
nalisten ohne jeden Verdacht 
sicherheitsüberprüft würden. 
„Dass Journalisten offenbar 
generell als Sicherheitsri-
siko gesehen werden, ist 
mit der Pressefreiheit nicht 
vereinbar“, erklärte DJV-
Bundesvorsitzender Micha-
el Konken. Er forderte die 
Organisatoren der Sportver-
anstaltung auf, unverzüglich 
davon Abstand zu nehmen, 
so genannte „Einverständ-
niserklärungen“ von den ak-
kreditierungswilligen Jour-
nalisten zu verlangen. „Der 
Presseausweis der hauptbe-
rufl ichen Journalisten muss 
für die Akkreditierung aus-
reichen“, so Konken. (al)

Rechtsanwalt Christopher 
Scholz (Foto), stellvertre-
tender Hauptgeschäftsfüh-
rer des Markenverbands, 
Berlin, übernimmt zum 
Jahresende die Leitung der 
Rechtsabteilung der MAPA 
GmbH in Zeven. Für den 
Markenverband war Scholz 
seit 1998 in verschiedenen 
Funktionen tätig. Zunächst 
verantwortete er als Ge-
schäftsführer die Ressorts 
Recht und eCommerce, 
später baute er das Ressort 
Verbraucherpolitik auf und 

führte zuletzt als stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer 
das Doppelressort Recht / 
Vertriebspolitik und Han-
delsbeziehungen.

Hauptgeschäftsführer des 
Markenverbands e.V., Inte-
ressenvertretung der mar-
kenorientierten Wirtschaft 
in Deutschland, ist Rechts-
anwalt Christoph Kannen-
gießer. Die Rechtsabteilung 
und das Ressort Verbrau-
cherpolitik betreut Dr. jur. 
Alexander Dröge. (al)
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Die 57 neuen Titel dieser Woche

A
Altes Wissen - neu entdeckt

C
Controlled Coaching
Crazy Qwiiz - 

Are you crazy enough?
Crewcoaching

D
da sein
Das Quiz der Deutschen
Der fl üsternde Sandmann
DER FONDS
Deutsche Fondsliga
Die 1000 schönsten Gedichte 

deutscher Sprache
Die deutsche Hitparade
Die Hamburger Hummel
Die neue Hitparade
Die oder Keine

E
eMobility Magazin
EnBW Sportmagazin
Energie kompakt
Esslingen Extra
e-update

F
Football Genius - 

The Ultimate Quiz
Führungsfi tting

G
Geniale Erfi ndungen - 

großartige Entdeckungen
Gesundheit Erlangen
Goldkelchen

H
Hammerfi ght

K
karriereführer controlling
karriereführer steuern
karriereführer wirtschaftsprüfung
karriereführer wp
Karrierepass
Karrieresommer
Kultur-Szene
Kunst & Kultur

L
Logisch? Astro-Logisch!
Logisch? Bio-Logisch!

M
MEINE STARS - 

DAS GENIALE MALBUCH
Menopause - The Musical
Minus 1 = Pascal - Ungelesene Briefe -
Mittelstandsmanager

N
Natur außer Kontrolle
Neckar Extra

Neuer Markt 50 plus ... 
Deutschland wird reifer

P
Pfl egeumschau - Das Magazin

für häusliche Pfl ege

R
Recht im Alltag - 

für die besten Jahre
S
Schlagerrausch
Super Stern

T
The Picasso Story
Töte mich, wenn du kannst

V
Vending Business
Vending Kompass
Vending Post
Vending Spiegel
Vending Visions
Vending World

W
Wechseljahre - Menopause The Mu-

sical
WinFunktion Mathematik
Wohnen. Leben. Sein. Wer wir sind 

und wie wir wohnen.

Der Titelschutz Anzeiger Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

18.08.2009, Woche 34, Nr. 936  08.09.2009, Woche 37, Nr. 939
Anzeigenschluss: 14.08.2009, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 04.09.2009, 10 Uhr

Die nächste Ausgabe erscheint am



3

Nr. 935, Woche 33, 11. Aug. 2009
       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER

Gewinnerzielung in einem 
solchen Ausmaß verletzt, 
dass mit der Schadenersatz-
summe ein abschreckender 
„echter Hemmungseffekt“ 
geschaffen werden müsse, 
so ein Gerichtssprecher.

Prof. Dr. Matthias Prinz, 
Anwalt des Königshauses in 
diesem Verfahren, erklärte 
gegenüber ZEIT ONLINE, 
400.000 Euro seien das bis-
her höchste Schmerzensgeld, 
das in einem Presserechts-
prozess in Deutschland je 

zugesprochen wurde. Seine 
Forderungen nach nachträg-
lichen Richtigstellungen 
konnte der Medienanwalt 
nicht durchsetzen. Ein 
Rechtsanspruch auf Berich-
tigung und Widerruf bestehe 
nur so lange, wie sich die 
fraglichen Behauptungen 
noch im Bewusstsein der 
Öffentlichkeit befänden. (al)

Hanseat. OLG Hamburg
Urteil vom 30.07.2009
AZ: 7 U 4/08

Gesetz gegen unerlaubte Telefonwerbung in Kraft

Das Oberlandesgericht 
Hamburg hat nach mehre-
ren Vertagungen eine Ent-
scheidung im Rechtsstreit 
zwischen dem Königshaus 
von Schweden und der 
Klambt-Mediengruppe ge-
fällt. Der zur Mediengruppe 
Klambt gehörende Sonnen-
verlag GmbH & Co. KG 
mit Sitz in Baden-Baden 
hatte in Zeitschriften wie 
„Frau mit Herz“ und „Welt 
der Frau“ zwischen 2000 
und 2004 fast 90 Berichte 
über Prinzessin Madeleine 

von Schweden veröffentli-
cht, die nicht der Wahrheit 
entsprachen.

Das Hamburger OLG be-
stätigte nun das Urteil der 
Vorinstanz. Der Sonnen-
verlag habe das Persönlich-
keitsrecht der Prinzessin 
jahrelang „rücksichtslos“ 
verletzt. Mit den „unstreitig 
unwahren“ Artikeln habe 
der Verlag nach Ansicht der 
Richter Madeleines Persön-
lichkeitsrechte zum Zwecke 
der Aufl agensteigerung und 

Klambt muss 400.000 Euro Schadenersatz zahlen

oder im Internet abgeschlos-
sen wurden, nun widerrufen 
werden. Bisher gab es kein 
Widerrufsrecht, wenn das 
Unternehmen bereits mit 
der Ausführung der Dienst-
leistung mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Verbrau-
chers begonnen hatte oder 
der Verbraucher die Ausfüh-
rung selbst veranlasste. Wi-
derruft der Verbraucher nun 
einen solchen Vertrag, muss 
er die bis dahin vom Unter-
nehmer erbrachte Leistung 
nur dann bezahlen, wenn er 
vor Vertragsschluss auf diese 
Pfl icht hingewiesen wurde 
und er dennoch zugestimmt 
hat, dass die Leistung vor 
Ende der Widerrufsfrist er-
bracht wird.

Die Kündigung eines Dau-
erschuldverhältnisses (wie 
z. B. Telefonanbieter, Strom, 
Gas oder Wasser) muss 
künftig schriftlich erfolgen, 
wenn der neue Anbieter 
gegenüber dem bisherigen 
Vertragspartner auftritt. 

Beim Wechsel eines Telefo-
nanbieters konnte bisher das 
anrufende Unternehmen ge-
genüber dem bisherigen An-
bieter ohne weiteres die Ab-
wicklung übernehmen. Nach 
den neuen Regeln muss nun 
eine Kündigung des Ver-
tragsverhältnisses zwischen 
Verbraucher und bisherigem 
Telefonanbieter in Textform 
vorliegen. Der nicht über 
sein Widerrufsrecht belehr-
te Verbraucher kann künftig 
den neuen Vertrag auch dann 
noch widerrufen, wenn er 
bereits über den neuen An-
bieter telefoniert hat.

Verstöße können jetzt von 
der Bundesnetzagentur 
verfolgt und mit entspre-
chenden Geldbußen geahn-
det werden. Hierfür stellt 
die Regulierungsbehörde 
den Verbrauchern auf ihrer 
Website (www.bundesnetza-
gentur.de) ein Formblatt zur 
Meldung von unerlaubter 
Telefonwerbung zur Verfü-
gung. (al)

In der vergangenen Woche ist 
das Gesetz zur Bekämpfung 
unerlaubter Telefonwerbung 
und zur Verbesserung des 
Verbraucherschutzes bei be-
sonderen Vertriebsformen in 
Kraft getreten.

Die neuen Regelungen ver-
bieten Werbeanrufe bei 
Verbrauchern, wenn diese 
nicht vorher ausdrücklich 
ihre Einwilligung erklärt 
haben. Außerdem dürfen die 
Werber ihre Telefonnum-
mer nicht mehr unterdrü-
cken. Verstöße können jetzt 
mit Bußgeldern von bis zu 
50.000 Euro geahndet wer-
den. Bei Rufnummernunter-
drückung kann eine Geldbu-
ße von bis zu 10.000 Euro 
verhängt werden.

Die Werber sollen sich 
nicht mehr auf eine Zustim-
mungserklärung berufen 
können, die der Verbraucher 
in einem völlig anderen Zu-
sammenhang oder nachträg-
lich erteilt hat.

Telefonisch abgeschlos-
sene Verträge über die Lie-
ferung von Zeitungen und 
Zeitschriften sowie über 
Wett- und Lotterie-Dienst-
leistungen können widerru-
fen werden. Hier kommt es 
nicht darauf an, ob der Wer-
beanruf unerlaubt war. Die 
neue Vorschrift ermöglicht 
einen Widerruf, aus welchen 
Gründen auch immer. Wenn 
der Verbraucher den Ver-
trag fristgerecht widerrufen 
hat, braucht er ihn nicht zu 
erfüllen. Die Widerrufsfrist 
beträgt - abhängig von den 
Umständen des Einzelfalles 
- zwei Wochen oder einen 
Monat und beginnt nicht, 
bevor der Verbraucher eine 
Belehrung über sein Wi-
derrufsrecht in Textform 
(etwa als E-Mail oder per 
Telefax) erhalten hat. Bei 
unerlaubten Werbeanrufen 
beträgt die Frist regelmäßig 
einen Monat. Erfolgte keine 
Belehrung in Textform, kön-
nen Verträge über Dienst-
leistungen, die am Telefon 



4

Nr. 935, Woche 33, 11. Aug. 2009
       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER

Unter Hinweis auf § 5, Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für

Logisch? Astro-Logisch!
Logisch? Bio-Logisch!

in allen Wort- und Zeichenverbindungen, Zusammensetzungen, Abkür-
zungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen 
und mit allen Zusätzen in sämtlichen jetzigen und zukünftigen Medien, 
einschließlich Ton-, Bild-und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen (insbe-
sondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für Film-, Fernseh- 
und Videoproduktionen aller Art) und sonstige elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke einschließlich Off- und Online-Diensten, sonstige 
audiovisuelle Medien, sonstige Multi-Media-Anwendungen, sowie Soft-
wareerzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, sonstige CD-Derivate, Bild-, Ton- und 
Datenträger aller Art, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich 
Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse 
aller Art und Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen 
sowie Domain- Bezeichnungen im Intra- und Internet, sowie öffentliche 
Veranstaltungen.

Cora Herfurth-Keck,
Fuhrmannstraße 12, 75305 Neuenbürg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Der fl üsternde Sandmann

in allen Wortverbindungen, Schreibweisen, Kombinationen, mit allen Zu-
sätzen, in allen Darstellungsformen, für alle Druckerzeugnisse und audio-
visuellen, elektronischen und digitalen Medien und Netzwerke (insbeson-
dere Internet), Online- und Offl ine-Dienste, Multimedia-Anwendungen 
(insbesondere Audiotexte), Software-Erzeugnisse und Bild-, Ton- und 
Datenträger, Dienstleistungen und Merchandising-Produkte aller Art.

Carsten Malchow,
Hausburgstraße 6, 10249 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Football Genius - The Ultimate Quiz
Hammerfi ght
Crazy Qwiiz - Are you crazy enough?

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen und Schrift-
arten, in allen Medien, insbesondere Softwareerzeugnisse, Spiele, Internet, 
Bild-, Ton- und Datenträger, elektronische und digitale Medien, Fernsehen, 
Offl ine- und Onlinedienste sowie sonstige Online-Medien.

RTL interactive GmbH,
Aachener Straße 1040, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Führungsfi tting
Crewcoaching
Karrieresommer
Karrierepass
Controlled Coaching

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RAe Palma und Kollegen,
Marktring 14, 49191 Belm

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Gesundheit Erlangen

in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen, grafi schen 
Gestaltungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Untertiteln sowie Kombinati-
onen für Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger, 
elektronische und digitale Medien, Netzwerke, Offl ine- und Onlinedienste 
sowie sonstige Online-Medien.

Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH,
Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Die neue Hitparade
Die deutsche Hitparade
Super Stern
Goldkelchen
Schlagerrausch

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikationsdienstlei-
stungen, Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeug-
nisse aller Art.

Poll Straßer Ventroni Feyock Rechtsanwälte,
Oberanger 30, 80331 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Vending Visions
Vending Post
Vending Spiegel
Vending Kompass
Vending Business
Vending World

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dr. Odenthal & Repschläger Rechtsanwälte,
Göbenstraße 10/12, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

e-update

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Darstellungs-
formen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafi schen 
Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammenset-
zungen für alle Medien, insbesondere Bücher und alle anderen Printmedi-
en, Tonträger und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, CD-Rom, CD-I, DVD und MD (miniDisc) 
und andere Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke, Veranstaltungen und Dienstleistungen 
aller Art.

GERSTENBERG RECHTSANWÄLTE,
Rechtsanwalt Peter Keil,
Brienner Straße 10, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Wechseljahre - Menopause The Musical
Menopause - The Musical

in allen Schreibweisen, insbesondere Zusammen- und Getrenntschreibung, 
Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, Abkürzungen, Wort- und 
Zeichenverbindungen, Titelkombinationen, mit entsprechenden Zusätzen, 
Untertiteln und Zusammensetzungen, für alle Medien, insbesondere Druck-
erzeugnisse, Bücher und alle Printmedien einschließlich Zeitschriften, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, sowie alle elektronischen Medien, Bildton-
träger, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, für alle Werkarten, insbesonde-
re Musicals, Musik- und Tanzdarbietungen und Veranstaltungen aller Art.

Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusser
Anwaltssozietät,
Leopoldstraße 4, 80802 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Deutsche Fondsliga

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstel-
lungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen, 
in allen Medien, einschließlich Tonträger, Bildtonträger, Film, Hörfunk, 
Fernsehen, Software, Off- und Onlineservices, CD-Rom, DVD und andere 
Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale 
Medien- und Netzwerke, Magazine, Bücher und alle anderen Printmedien, 
Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

Fonds & Friends Verlagsgesellschaft mbH,
Goldbekplatz 3-5, 22303 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

DER FONDS

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstel-
lungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen, 
in allen Medien, einschließlich Tonträger, Bildtonträger, Film, Hörfunk, 
Fernsehen, Software, Off- und Onlineservices, CD-Rom, DVD und andere 
Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale 
Medien- und Netzwerke, Magazine, Bücher und alle anderen Printmedien, 
Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

Fonds & Friends Verlagsgesellschaft mbH,
Goldbekplatz 3-5, 22303 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

da sein
- Leben mit Demenz -

in allen möglichen Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungs-
formen, Abkürzungen, Kombinationen, Wortverbindungen, Ergänzungen, 
graphischen Darstellungen, Untertiteln und/oder Zusammensetzungen in 
allen Medien, insbesondere für Printmedien, elektronische Medien und 
Netzwerke einschließlich Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-
Medien, sowie CD-ROM, CD-I, DVD.

wdv Gesellschaft für 
Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG,
Siemensstraße 6, 61352 Bad Homburg v.d.H.
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

karriereführer controlling
karriereführer steuern
karriereführer wirtschaftsprüfung
karriereführer wp

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Transmedia Verlag GmbH & Co. KG,
Weyertal 59, 50937 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Neuer Markt 50 plus ... 
Deutschland wird reifer

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Bücher und Magazine.

helmut plagemann consulting,
Bärenplatz 1, 78112 St. Georgen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Esslingen Extra

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Printmedien und Druck-

erzeugnisse sowie für Offl ine- und Online-Medien, Offl ine- und Online-

Dienste und sonstige Mediendienstleistungen und Medienprodukte.

Löffl er-Wenzel-Sedelmeier Rechtsanwälte,
Königstraße 1A, 70173 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

MEINE STARS - DAS GENIALE MALBUCH

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen. Die 
Inanspruchnahme bezieht sich auf alle Medien, insbesondere Druckerei-
erzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medien ein-
schließlich Multimedia Anwendungen (Online und Offl ine-Dienste).

Soundtrack Distribution GmbH,
Kastanienallee 32, 10435 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Pfl egeumschau - 
Das Magazin für häusliche Pfl ege

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Back Journal Verlags GmbH,
Möserstraße 33, 49074 Osnabrück

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Energie kompakt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, insbesondere Druck-

erzeugnisse, elektronische und digitale Medien einschließlich Multimedia-

anwendungen.

Verlags-Marketing Stuttgart GmbH,
Reinsburgstraße 82, 70178 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in  Anspruch 
für:

Töte mich, wenn du kannst

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

EnBW Sportmagazin

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Kombinationen, Abwand-
lungen und Wortverbindungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, einschließlich Multimedia 
Anwendungen.

Rechtsanwaltskanzlei Frank Schilling,
Bramfelder Chaussee 346, 22175 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Neckar Extra

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Printmedien und Druck-

erzeugnisse sowie für Offl ine- und Online-Medien, Offl ine- und Online-

Dienste und sonstige Mediendienstleistungen und Medienprodukte.

Löffl er-Wenzel-Sedelmeier Rechtsanwälte,
Königstraße 1A, 70173 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

The Picasso Story

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen und Schrift-
arten für Druckereierzeugnisse und alle sonstigen Medien, einschließlich 
Ton-, Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Software-, Internet-Dienste, CD-Rom 
und andere Datenträger sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und 
digitale Medien sowie Dienstleistungen und Merchandising aller Art.

WAGNER Rechtsanwälte,
Lisdorfer Straße 14, 66740 Saarlouis

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Minus 1 = Pascal - Ungelesene Briefe -

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Printmedien sowie 

elektronische Medien sowie Online- und Offl ine-Medien, eBooks, Bild- und 

Tonträger.

Eva-Maria Daber,
Otisstraße 78, 13403 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Mittelstandsmanager

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 

Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hörfunk, Druckerzeugnisse, Soft-

ware und elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen 

(On-Line und Off-Line).

Rechtsanwalt Thomas Gottlöber,
Lakronstraße 28, 40625 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die oder Keine

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Im Namen meiner Mandantin nehme ich unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Mar-
kenG Titelschutz in Anspruch für

Wohnen. Leben. Sein. 

Wer wir sind und wie wir wohnen.

In allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Russ,
An der Ringkirche 6-8, 65197 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

eMobility Magazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

die denkbar Wolfgang Greiner,
Richard-Strauss-Straße 75, 81679 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

WinFunktion Mathematik

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Globell B.V.,
Celsiusweg 32-58, NL - 5928 PR Venlo / Niederlande
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Impressum:Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Kunst & Kultur
Kultur-Szene
Das Quiz der Deutschen

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Hamburger Hummel

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Verlag und Printmedienagentur Ute Ruschmeyer,
Schnuckendrift 24a, 21149 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Natur außer Kontrolle

Altes Wissen - neu entdeckt
- Die besten Tipps von einst für den Alltag von heute

Die 1000 schönsten Gedichte 

deutscher Sprache

Recht im Alltag - für die besten Jahre

Geniale Erfi ndungen - 

großartige Entdeckungen
- Siegeszug der Vernunft (UT)

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 

Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 

und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart


